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Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für  
städtische Kindertageseinrichtungen 

(Gebührensatzung für Kindertageseinrichtungen) 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 2, 13 und 19 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt 
Herbolzheim am 22.12.2022 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen werden Benutzungsgebühren 
erhoben.  
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind die gesetzlichen Vertreter bzw. die Personensorgeberechtigten, 
in deren Haushalt das Kind lebt, das den Betreuungsplatz in Anspruch nimmt. Als sorgebe-
rechtigte Personen im Sinne dieser Satzung gelten auch Pflegeeltern.  
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  
 

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühr ist in der festgesetzten Höhe von Beginn des Monats an zu entrichten, in dem 
das Kind in die Kindertageseinrichtung aufgenommen wird. Bei Eintritt und Ausscheiden des 
Kindes während eines laufenden Monats ist stets der volle Monatsbeitrag zu entrichten.  
(2) Die Gebühr für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen ist spätestens am 1. des lau-
fenden Monats zur Zahlung fällig, 
(3) Die Gebühr ist auch während der Ferien und Schließzeiten sowie bei Nichtbenutzung, vo-
rübergehender Schließung der Einrichtung oder Reduzierung der Öffnungszeiten aus beson-
derem Anlass zu entrichten. Hierzu zählen u.a. Personalmangel, Streiktage oder Schließun-
gen aufgrund einer Pandemie. 
(4) Kurzfristig betrieblich bedingte Änderungen des Betreuungsumfangs reduzieren die Ge-
bührenhöhe nicht.  
 

§ 4  
Benutzungsgebühr 

 
(1) Die monatliche Gebühr wird für 11 Monate pro Kalenderjahr erhoben; der Monat August ist 
gebührenfrei.  
(2) Die Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder, die noch nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und die nicht nur vorübergehend im Haushalt des Gebührenschuldners ge-
meldet sind. Unterhaltspflichtige Kinder, die nicht im Haushalt des Gebührenschuldners ge-
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meldet sind, werden nicht berücksichtigt. Besuchen mehrere Kinder aus einer Familie gleich-
zeitig eine Kindertageseinrichtung, so wird die jeweilige Gebühr pro Kind in der Kindertages-
einrichtung erhoben.  
(3) Die monatliche Gebühr je Betreuungsplatz beträgt (in Euro) 
 

a) für Kinder über 3 Jahren:  

 
b) für Kinder unter 3 Jahren in der Kita Glühwürmchen: 
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c) für Kinder unter 3 Jahren in der Kita am Fliederweg:  
 

 
 
 
(4) In allen Kindertageseinrichtungen, in denen Mittagessen angeboten wird, essen alle Kin-
der unter 3 Jahren unabhängig der Betreuungsform verpflichtend. Im Bereich über drei Jah-
ren essen alle Kinder verpflichtend, die eine Ganztagsbetreuung gebucht haben. 
(5) Für das Mittagessen in der Kita Glühwürmchen wird eine Essensgebühr pro Essen erho-
ben.  
(6) Für das Mittagessen in der Kita am Fliederweg wird für die Kinder über und unter 3 Jahren 
eine Verpflegungspauschale pro Monat erhoben. Unabhängig von Schließzeiten ist die Ver-
pflegungspauschale für 11 Monate pro Kalenderjahr zu entrichten; der Monat August ist ge-
bührenfrei. Bei einer planbaren und entschuldigten Abwesenheit des Kindes von mehr als 
einer Woche (z.B. aufgrund eines Reha- oder Kuraufenthaltes oder sonstiger Abwesenheit 
vom Wohnort) ist eine Abmeldung von der Verpflegungspauschale möglich.  
(7) Änderungen der berücksichtigungsfähigen Kinderzahl sind unverzüglich mitzuteilen. Die 
Benutzungsgebühren werden ab dem Folgemonat der Mitteilung neu festgesetzt, in dem die 
Änderung eingetreten ist.  
(8) Eine Anpassung der Gebühr aufgrund des Lebensalters des Kindes erfolgt ab dem 1. des 
Monats, in dem das Kind Geburtstag hat.  
 

§ 5  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  
 
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt 
Herbolzheim geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Herbolzheim, den 06. Dezember 2022     
 
 
 
Thomas Gedemer 
Bürgermeister  
 
 
 
 
 


